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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Gemäß Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) sind 
Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, dazu verpflichtet, einmal jährlich 
für jede Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die ausgehend 
vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen sie Kundenaufträge im Vorjahr 
ausgeführt haben, sowie Informationen über die erreichte Ausführungsqualität 
zusammenzufassen und zu veröffentlichen.  

Artikel 27 Absatz 10 Buchstabe b MiFID II überträgt der Kommission die Befugnis, 
nach Vorlage eines Entwurfs eines technischen Regulierungsstandards durch die 
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) eine delegierte 
Verordnung zu erlassen, die den Inhalt und das Format der zu den fünf wichtigsten 
Handelsplätzen und zur Ausführungsqualität zu veröffentlichenden Informationen 
näher ausführt. 

Die Entwürfe der technischen Regulierungsstandards wurden der Kommission am 
28. September 2015 vorgelegt. Nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zur Errichtung der ESMA befindet die Kommission innerhalb von 
drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs darüber, ob sie diesen billigt. Aus Gründen 
des Unionsinteresses kann die Kommission Standardentwürfe nach dem in den 
genannten Artikeln festgelegten Verfahren auch nur teilweise oder in geänderter 
Form billigen. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 hat die ESMA eine 
öffentliche Konsultation zu dem Entwurf technischer Regulierungsstandards 
durchgeführt.1 Das Konsultationspapier wurde am 19. Dezember 2014 auf der 
Website der ESMA veröffentlicht; am 2. März 2015 wurde die Konsultation 
geschlossen. Darüber hinaus holte die ESMA die Stellungnahme der nach Artikel 37 
der ESMA-Verordnung eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und 
Wertpapiermärkte ein. Aufgrund des technischen Charakters der Standards beschloss 
die Interessengruppe, von einer Beratung zu diesen Themen Abstand zu nehmen. 

Zusammen mit dem Entwurf technischer Regulierungsstandards hat die ESMA 
gemäß Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eine 
Folgenabschätzung vorgelegt, die auch eine Kosten-Nutzen-Analyse der entworfenen 
Standards umfasst. Diese Analyse ist unter folgender Adresse im Internet verfügbar: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-
1464_annex_ii_-_cba_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf.  

                                                 
1 ESMA/2014/1570. Das Konsultationspapier der ESMA zu den technischen Regulierungsstandards zu 

MiFID/MiFIR wurde am 19. Dezember 2014 veröffentlicht. Die Konsultationsphase endete am 2. März 
2015. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Die vorliegende delegierte Verordnung legt den Inhalt und das Format der von den 
Wertpapierfirmen zu veröffentlichenden Informationen zu den fünf Handelsplätzen, 
die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen sie 
Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt haben, sowie zur Ausführungsqualität fest. 
Dies ist unerlässlich, damit die Kunden die Ausführungsqualität besser beurteilen 
und überprüfen können. Artikel 1 legt den Gegenstand der Verordnung fest. Diese 
Verordnung enthält Vorschriften zum Inhalt und zum Format der Informationen, die 
jährlich von Wertpapierfirmen zu auf Handelsplätzen ausgeführten Kundenaufträgen, 
systematischen Internalisierern, Market-Makern, sonstigen Liquiditätsgebern oder 
anderen Stellen, deren in einem Drittland ausgeübte Funktion mit derjenigen einer 
der vorgenannten Stellen vergleichbar ist, zu veröffentlichen sind. 

Artikel 2 enthält Definitionen zu den Begriffen „passiver Auftrag“, „aggressiver 
Auftrag“ und „gelenkter Auftrag“ für die Zwecke dieser Verordnung.  

Artikel 3 gibt den Inhalt der Informationen zu den fünf wichtigsten Handelsplätzen 
sowie zur Ausführungsqualität vor. Wertpapierfirmen müssen für jede Kategorie von 
Finanzinstrumenten Informationen zu den fünf wichtigsten Handelsplätzen 
veröffentlichen. Insbesondere müssen die Firmen Informationen über das Volumen 
und die Anzahl der auf jedem dieser Handelsplätze ausgeführten Aufträge 
veröffentlichen, damit die Anleger das Kundenauftragsaufkommen der 
Wertpapierfirmen auf den Handelsplätzen beurteilen können. Damit keine potenziell 
vertraulichen Marktdaten zum Geschäftsvolumen der Wertpapierfirmen offengelegt 
werden, sollten das Volumen und die Anzahl der ausgeführten Aufträge als 
Prozentsatz des Gesamtvolumens bzw. der Gesamtzahl der für jede Kategorie von 
Finanzinstrumenten ausgeführten Aufträge ausgedrückt werden. 

Da Firmen zur Erreichung des bestmöglichen Ergebnisses bei Kleinanlegern anders 
vorgehen als bei professionellen Kunden, müssen die Informationen zu den fünf 
wichtigsten Handelsplätzen für Kleinanleger und professionelle Kunden jeweils 
separat vorgelegt werden. Angesichts des besonderen Charakters von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften sollten außerdem Firmen, die diese Geschäfte 
ausführen, die fünf wichtigsten Handelsplätze in einem gesonderten Bericht 
veröffentlichen.  

Wertpapierfirmen müssen zudem eine Beurteilung der erreichten 
Ausführungsqualität für alle Handelsplätze veröffentlichen, auf denen die Firma 
Aufträge ausgeführt hat. Insbesondere müssen die Wertpapierfirmen für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten die Auswertungen und Schlussfolgerungen aus 
der genauen Überwachung der auf den Handelsplätzen erreichten 
Ausführungsqualität zusammenfassen und veröffentlichen. Anhand dieser 
Informationen können Anleger die Ausführungsqualität beurteilen und einschätzen, 
wie wirksam die Überwachung der Grundsätze der Auftragsausführung durch die 
Wertpapierfirmen ist. 

Artikel 4 enthält Bestimmungen zum Format und zur Veröffentlichung der durch 
diese Verordnung vorgeschriebenen Informationen.  
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Wertpapierfirmen müssen die Informationen zu den fünf wichtigsten Handelsplätzen 
auf ihren Websites veröffentlichen und hierzu die maßgeblichen Vorlagen 
ordnungsgemäß ausfüllen. Die Zusammenfassung der Auswertungen und die 
Schlussfolgerungen aus der genauen Überwachung der Handelsplätze sind von den 
Wertpapierfirmen elektronisch auf ihren Websites zu veröffentlichen.  
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 8.6.2016 

zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards für die jährliche Veröffentlichung von 

Informationen durch Wertpapierfirmen zur Identität von Handelsplätzen und zur 
Qualität der Ausführung  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU2, insbesondere auf Artikel 27 Absatz 10 Buchstabe b Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Öffentlichkeit und die Anleger benötigen ein Instrument, um die Qualität der 
Ausführungspraxis einer Wertpapierfirma zu beurteilen und die gemessen am 
Handelsvolumen wichtigsten fünf Handelsplätze zu ermitteln, auf denen die 
Wertpapierfirmen im Vorjahr Kundenaufträge ausgeführt haben. Damit 
aussagekräftige Vergleiche angestellt werden können und die Auswahl der fünf 
wichtigsten Handelsplätze ausgewertet werden kann, müssen Wertpapierfirmen diese 
Informationen für jede Kategorie von Finanzinstrumenten gesondert veröffentlichen. 
Damit die Anleger und die Öffentlichkeit das Kundenauftragsaufkommen der 
Wertpapierfirmen auf den Handelsplätzen umfassend beurteilen können, muss klar 
erkennbar sein, ob die Wertpapierfirma selbst einer der fünf wichtigsten Handelsplätze 
für jede Kategorie von Finanzinstrumenten war. 

(2) Damit der Grad der erreichten Ausführungsqualität auf den Handelsplätzen, auf denen 
Wertpapierfirmen Kundenaufträge ausführen und die auch Handelsplätze in 
Drittländern einschließen, vollumfänglich bewertet werden kann, müssen 
Wertpapierfirmen die durch diese Verordnung vorgeschriebenen Informationen zu 
Handelsplätzen, Market-Makern, sonstigen Liquiditätsgebern und anderen Stellen 
veröffentlichen, deren in einem Drittland ausgeübte Funktion mit derjenigen einer der 
vorgenannten Stellen vergleichbar ist. 

(3) Damit genaue und vergleichbare Informationen gegeben sind, müssen auf der 
Grundlage der für die Veröffentlichung maßgeblichen Merkmale verschiedene 

                                                 
2 ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349. 
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Kategorien von Finanzinstrumenten festgelegt werden. Eine Kategorie von 
Finanzinstrumenten sollte einerseits so eng gefasst sein, dass die Unterschiede beim 
Auftragsausführungsverhalten zwischen den Kategorien deutlich werden, aber 
andererseits ausreichend breit gefasst sein, damit die Meldepflicht der 
Wertpapierfirmen in einem angemessenen Rahmen bleibt. Aufgrund des Umfangs der 
Kategorie „Eigenkapitalinstrumente“ ist es angemessen, diese Kategorie von 
Finanzinstrumenten nach Liquidität in Unterkategorien zu unterteilen. Da die 
Liquidität das Ausführungsverhalten als wesentlicher Faktor beeinflusst und 
Handelsplätze oftmals um die am häufigsten gehandelten Wertpapiere konkurrieren, 
ist es angemessen, Finanzinstrumente der Kategorie „Eigenkapitalinstrumente“ nach 
ihrer Liquidität gemäß dem in der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates genannten Tick-Größen-Verfahren einzustufen. 

(4) Wenn Wertpapierfirmen die fünf wichtigsten Handelsplätze bekanntgeben, auf denen 
sie Kundenaufträge ausführen, ist es angezeigt, dass sie Informationen über das 
Volumen und die Anzahl der auf jedem dieser Handelsplätze ausgeführten Aufträge 
offenlegen, damit die Anleger in der Lage sind, sich einen Eindruck vom 
Kundenauftragsaufkommen der Firma auf dem Handelsplatz zu verschaffen. Wenn 
eine Wertpapierfirma für eine oder mehrere Kategorien von Finanzinstrumenten 
lediglich eine sehr geringe Anzahl von Aufträgen ausführt, wären Informationen zu 
den fünf wichtigsten Handelsplätzen nicht hinreichend aussagekräftig oder 
repräsentativ für die Gestaltung der Auftragsausführung. Daher ist es angebracht, dass 
die Wertpapierfirmen eindeutig angeben, für welche Kategorien von 
Finanzinstrumenten sie lediglich eine sehr geringe Anzahl von Aufträgen ausführen. 

(5) Damit keine potenziell vertraulichen Marktdaten zum Geschäftsvolumen der 
Wertpapierfirma offengelegt werden, sollten das Volumen und die Anzahl der 
ausgeführten Aufträge nicht in absoluten Werten, sondern als Prozentsatz des 
Gesamtvolumens bzw. der Gesamtzahl der in der jeweiligen Kategorie von 
Finanzinstrumenten ausgeführten Aufträge ausgedrückt werden.  

(6) Die Wertpapierfirmen sollten die für ihr Auftragsausführungsverhalten maßgeblichen 
Informationen veröffentlichen müssen. Damit gewährleistet ist, dass Wertpapierfirmen 
nicht für Auftragsausführungsentscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden, für 
die sie nicht verantwortlich sind, ist es angezeigt, dass die Wertpapierfirmen für jeden 
der fünf wichtigsten Handelsplätze den Prozentsatz der Aufträge offenlegen, bei denen 
der Handelsplatz von den Kunden selbst festgelegt wurde.  

(7) Mehrere Faktoren können das Auftragsausführungsverhalten von Wertpapierfirmen 
beeinflussen, beispielsweise enge Verbindungen zwischen Wertpapierfirmen und 
Handelsplätzen. Da diese Faktoren eine wesentliche Rolle spielen können, ist es 
angemessen, bei der Beurteilung der auf allen Handelsplätzen erreichten 
Ausführungsqualität eine Auswertung solcher Faktoren vorzuschreiben. 

(8) Die unterschiedlichen Auftragsarten können Aufschluss darüber geben, weshalb und 
inwiefern Wertpapierfirmen Aufträge auf einem bestimmten Handelsplatz ausführen. 
Dies kann auch Auswirkungen auf die Gestaltung der Ausführungsstrategien einer 
Wertpapierfirma haben, einschließlich der Programmierung intelligenter Orderrouting-
Lösungen, um die jeweiligen Zielsetzungen dieser Aufträge zu erreichen. Daher ist es 
angebracht, dass im Bericht zwischen den verschiedenen Kategorien von 
Auftragsarten unterschieden wird.  
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(9) Damit die Nutzer die Informationen angemessen analysieren können, müssen sie in die 
Lage versetzt werden, zwischen Handelsplätzen, die für Aufträge professioneller 
Kunden verwendet wurden, und Handelsplätzen, die für die Aufträge von 
Kleinanlegern verwendet wurden, zu unterscheiden, zumal Wertpapierfirmen bei der 
Ermittlung des bestmöglichen Ergebnisses bei Kleinanlegern anders vorgehen als bei 
professionellen Kunden; so sind für die Wertpapierfirmen bei der Ausführung von 
Aufträgen für Kleinanleger die Bewertung der Faktoren Kurs und Kosten 
ausschlaggebend. Daher ist es angemessen, dass die Informationen zu den fünf 
wichtigsten Handelsplätzen für Kleinanleger und professionelle Kunden jeweils 
separat ausgewiesen werden, damit das Auftragsaufkommen auf solchen 
Handelsplätzen qualitativ beurteilt werden kann.  

(10) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) beinhalten eine Vielzahl an besicherten 
Geschäften, darunter Leih- und Verleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte 
Pensionsgeschäfte sowie Buy/sell-back- oder Sell/buy-back-Geschäfte. 
Wertpapierleihgeschäfte sind in erster Linie durch die Nachfrage nach bestimmten 
Wertpapieren motiviert und werden beispielsweise bei Geschäften getätigt, bei denen 
Wertpapiere für Anleihen, Darlehen oder Liquidationszwecke verwendet werden. SFT 
werden daher als Finanzierungsquelle für das Liquiditätsmanagement und die 
Sicherheitenverwaltung verwendet. Die Motivation für solche Geschäfte ist daher 
konkret: Bei solchen Geschäften werden Wertpapiere nicht vor dem Hintergrund ihrer 
erwarteten Kursänderungen gekauft oder verkauft, sondern dienen als Sicherheit, so 
dass sich ihre wirtschaftlichen Beweggründe erheblich von anderen Arten von 
Geschäften unterscheiden. Aufgrund des besonderen Charakters von SFT und 
angesichts ihres großen Umfangs, wodurch vermutlich das repräsentativere Bild der 
Kundengeschäfte (d. h. Geschäfte ohne SFT) verzerrt würde, müssen SFT aus den 
Tabellen zu den fünf wichtigsten Handelsplätzen, auf denen Wertpapierfirmen andere 
Kundenaufträge ausführen, ausgenommen werden. Daher ist es angebracht, dass 
Wertpapierfirmen die gemessen am Handelsvolumen wichtigsten fünf Handelsplätze, 
an denen sie SFT getätigt haben, in einem gesonderten Bericht zusammenfassen und 
veröffentlichen, damit das Auftragsaufkommen auf solchen Handelsplätzen qualitativ 
beurteilt werden kann. 

(11) Es ist angemessen, dass Wertpapierfirmen eine Beurteilung der auf allen von der 
Firma genutzten Handelsplätzen erreichten Ausführungsqualität veröffentlichen. Diese 
Informationen vermitteln ein klares Bild von den Ausführungsstrategien 
und -instrumenten zur Beurteilung der erreichten Ausführungsqualität auf den 
jeweiligen Handelsplätzen. Außerdem können Anleger anhand dieser Informationen 
die Wirksamkeit der Überwachung durch die Wertpapierfirmen in Bezug auf die 
jeweiligen Handelsplätze beurteilen.  

(12) Zur gezielten Beurteilung der auf allen Handelsplätzen erreichten Ausführungsqualität 
in Bezug auf die Kosten ist es angemessen, dass eine Wertpapierfirma auch die mit 
den jeweiligen Handelsplätzen eingegangenen Vereinbarungen zu geleisteten oder 
erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenen Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-
monetären Leistungen analysiert. Dadurch dürfte zudem die Öffentlichkeit in die Lage 
versetzt werden, zu beurteilen, wie sich solche Vereinbarungen auf die Kosten 
auswirken, die der Anleger zu tragen hat, und ob die Vereinbarungen mit Artikel 27 
Absatz 2 der Richtlinie 2004/65/EG in Einklang stehen.  
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(13) Es ist ferner angemessen, den Umfang einer solchen Veröffentlichung und deren 
wesentliche Merkmale festzulegen und dabei zu regeln, wie die Daten über die 
Ausführungsqualität, die die Handelsplätze gemäß der Delegierten Verordnung 
(EU) .../... der Kommission3 zur Verfügung stellen, von den Wertpapierfirmen 
verwendet werden.  

(14) Die Veröffentlichung der Informationen zur Identität der Handelsplätze und zur 
Ausführungsqualität sollte jährlich erfolgen und sollte sich auf das 
Auftragsausführungsverhalten für jede Kategorie von Finanzinstrumenten beziehen, so 
dass maßgebliche Änderungen im vorangegangenen Kalenderjahr erfasst werden.  

(15) Wertpapierfirmen sollte es freigestellt sein, eine weitere Berichtsstufe mit einer 
detaillierteren Einteilung einzuführen, sofern ein solcher zusätzlicher Bericht die 
Anforderungen aus den Bestimmungen dieser Verordnung ergänzt und nicht ersetzt. 

(16) Aus Gründen der Konsistenz und im Interesse reibungslos funktionierender 
Finanzmärkte sollten die in dieser Verordnung niedergelegten Bestimmungen und die 
damit zusammenhängenden nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/65/EU vom selben Tag an gelten.  

(17) Diese Verordnung stützt sich auf die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die 
der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) vorgelegt wurden.  

(18) Die ESMA hat zu diesen Entwürfen öffentliche Konsultationen durchgeführt, die 
damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die 
Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates4 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere 
und Wertpapiermärkte eingeholt - 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1: 
Gegenstand 

Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Inhalt und zum Format der Informationen, die 
jährlich von Wertpapierfirmen zu auf Handelsplätzen ausgeführten Kundenaufträgen, 
systematischen Internalisierern, Market-Makern, sonstigen Liquiditätsgebern oder anderen 
Stellen, deren in einem Drittland ausgeübte Funktion mit derjenigen einer der vorgenannten 
Stellen vergleichbar ist, zu veröffentlichen sind. 

                                                 
3 Delegierte Verordnung (EU) …/... der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische 
Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von 
Geschäften veröffentlichen müssen (ABl. L... – vor der Veröffentlichung einzufügen). 

4 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 
zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

a) „Passiver Auftrag“ bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der 
Liquidität bereitstellt;  

b) „Aggressiver Auftrag“ bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, 
der Liquidität entzieht;  

c) „Gelenkter Auftrag“ bezeichnet einen Auftrag, bei dem der Kunde vor der 
Ausführung eines Auftrags einen bestimmten Handelsplatz angegeben hat. 

Artikel 3 
Informationen zu den fünf wichtigsten Handelsplätzen sowie zur erreichten 

Ausführungsqualität 

1. Wertpapierfirmen veröffentlichen für alle ausgeführten Kundenaufträge und jede in 
Anhang I aufgeführte Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind. Informationen zu 
Kleinanlegern sind in dem in Tabelle 1 des Anhangs II festgelegten Format zu 
veröffentlichen; Informationen zu professionellen Kunden sind in dem in Tabelle 2 
des Anhangs II festgelegten Format zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung enthält 
die folgenden Informationen (Aufträge im Rahmen von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) sind auszuschließen): 

a) Kategorie von Finanzinstrumenten;  

b) Name und Kennung des Handelsplatzes;  

c) Volumen der auf diesem Handelsplatz ausgeführten Kundenaufträge, 
ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtvolumens der ausgeführten Aufträge; 

d) Anzahl der auf diesem Handelsplatz ausgeführten Kundenaufträge, 
ausgedrückt als Prozentsatz der insgesamt ausgeführten Aufträge; 

e) Prozentsatz der unter Buchstabe d genannten ausgeführten Aufträge, die auf 
passive und aggressive Aufträge entfallen; 

f) Prozentsatz der unter Buchstabe d genannten Aufträge, die auf gelenkte 
Aufträge entfallen;  

g) Angabe, ob die Wertpapierfirma im Vorjahr in der jeweiligen Kategorie von 
Finanzinstrumenten im Durchschnitt weniger als ein Handelsgeschäft pro 
Geschäftstag getätigt hat. 

2. Wertpapierfirmen veröffentlichen für alle im Rahmen von SFT ausgeführten 
Kundenaufträge und jede in Anhang I aufgeführte Kategorie von Finanzinstrumenten 
in dem in Tabelle 3 des Anhangs II festgelegten Format die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind. Die Veröffentlichung enthält 
die folgenden Informationen: 
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a) Volumen der auf diesem Handelsplatz ausgeführten Kundenaufträge, 
ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtvolumens der ausgeführten Aufträge; 

b) Anzahl der auf diesem Handelsplatz ausgeführten Kundenaufträge, 
ausgedrückt als Prozentsatz der insgesamt ausgeführten Aufträge; 

c) Angabe, ob die Wertpapierfirma im Vorjahr in der jeweiligen Kategorie von 
Finanzinstrumenten im Durchschnitt weniger als ein Handelsgeschäft pro 
Geschäftstag getätigt hat. 

3. Wertpapierfirmen veröffentlichen für jede Kategorie von Finanzinstrumenten eine 
Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der genauen 
Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Handelsplätze, auf denen 
sie alle Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt haben. Die Informationen umfassen 
Folgendes: 

a) eine Erläuterung der relativen Bedeutung, die die Firma den 
Ausführungsfaktoren Kurs, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der 
Ausführung und allen sonstigen Überlegungen, einschließlich qualitativer 
Faktoren bei der Beurteilung der Ausführungsqualität, beigemessen hat;  

b) eine Beschreibung etwaiger enger Verbindungen, Interessenkonflikte und 
gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handelsplätze, auf denen 
Aufträge ausgeführt wurden;  

c) eine Beschreibung aller besonderen mit Handelsplätzen getroffenen 
Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenen 
Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen;  

d) eine Erläuterung der Faktoren, die zu einer Veränderung der Handelsplätze 
geführt haben, die in den Ausführungsgrundsätzen der Wertpapierfirma 
aufgelistet sind, falls es zu solch einer Veränderung gekommen ist; 

e) eine Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach 
Kundeneinstufung unterscheidet, wenn die Firma verschiedene 
Kundenkategorien unterschiedlich behandelt und dies die Vereinbarungen über 
die Auftragsausführung beeinflussen könnte;  

f) eine Erläuterung dazu, ob bei der Ausführung von Aufträgen von 
Kleinanlegern anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang 
gewährt wurde und inwieweit diese anderen Kriterien maßgeblich waren, um 
das bestmögliche Ergebnis im Sinne der Gesamtbewertung für den Kunden zu 
erzielen; 

g) eine Erläuterung dazu, wie die Wertpapierfirma etwaige Daten oder 
Werkzeuge zur Ausführungsqualität genutzt hat, einschließlich jeglicher im 
Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) .../... (vor der Veröffentlichung 
einzufügen [RTS 27]) der Kommission veröffentlichter Daten; 

h) falls zutreffend, eine Erläuterung dazu, wie die Wertpapierfirma die 
Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von 
Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU genutzt hat. 
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Artikel 4 
Format  

Wertpapierfirmen veröffentlichen die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 verlangten Informationen 
auf ihren Websites durch Ausfüllen der in Anhang II aufgeführten Vorlagen in einem 
maschinenlesbaren elektronischen Format zum Download durch die Öffentlichkeit; die in 
Artikel 3 Absatz 3 verlangten Informationen werden auf ihren Websites zum Download durch 
die Öffentlichkeit in einem elektronischen Format veröffentlicht.  

Artikel 5 
Inkrafttreten und Anwendung  

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem in Artikel 93 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 
Datum. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 8.6.2016 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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